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Aufzeichnung des Direktors der Handelsabteilung 
des Volkswirtschaftsdepartementes, W. Stucki

D/KB Bern, 11. Oktober 1929

Z U R  Z O N E N F R A G E

I. Das Projekt der Genfer Regierung vom 2. Oktober 1929.
[ ~ J l

D as neue P ro jek t2 [ . . . ]  entspricht in allen wesentlichen Teilen dem Entw urf der 
Genfer Handelskam m er vom O ktober 1923. / . . . ]  Die Schweiz würde sich also 
nach wie vor im A bkom m en selber verpflichten, die ganze Zonenproduktion, 
landwirtschaftlich und industriell, zollfrei, unter Vorbehalt der M engenbestim
mung durch die gemischte Kontrollkom m ission und allfälliger von dieser an
zuordnender K ontrollm assnahm en, aufzunehm en. Hinsichtlich der Definition der 
industriellen Zonenprodukte aus U nternehm ungen, die erst nach V ertragsab
schluss entstehen, wird neu vorgesehen, dass der Z onencharakter gewahrt ist, 
wenn es sich um  Produkte handelt, für die aus den Zonen stam m endes R ohm ate
rial verarbeitet wurde. Schliesslich sieht lit. e. eventuell vor, dass für die übrigen 
industriellen Produkte neuer Zonenunternehm ungen reduzierte Zölle festzusetzen 
seien, wobei die Differenz in den Produktionskosten m assgebend sein soll.

Die Einwendungen, die von seiten des V olkswirtschaftsdepartem entes gegen 
das Projekt der Genfer H andelskam m er vom O ktober 1923 gem acht worden 
sind, beziehen sich m indestens in gleicher Weise auch auf die neue Vorlage der 
Genfer Regierung. Diese Einwendungen werden auch von der Oberzolldirektion 
erhoben. Diese und das D epartem ent gehen von der Voraussetzung aus, dass un
ter allen U m ständen im A bkom m en selber Kontingente festzusetzen seien und 
zw ar nicht auf «ewig», sondern auf eine beschränkte Zahl von Jahren. Diese letz
tere A uffassung aber wird von G enf sehr schroff abgelehnt, so noch vor einigen 
Tagen durch eine Eingabe des «comité Pictet» an die Genfer Regierung, von wel
cher mir eine Kopie zugestellt worden ist.

Persönlich bin ich der Ansicht, dass es, wenn auch sehr schwierig, so doch 
nicht ganz unmöglich sein sollte, eine Formel zu finden, die für G enf und Bern an
nehm bar wäre und die vom G rundsatz ausgeht, dass der volle exportierte Ü ber
schuss der Zonenproduktion zollfrei in die Schweiz eingeführt werden darf. Je
denfalls aber liegt heute eine solche Formel nicht vor und ihre A usarbeitung dürf
te allermindestens grosse Schwierigkeiten verursachen und viel Zeit beanspru
chen.

1. Die Aufzeichnung behandelt zu Beginn die Vorgeschichte des Zonenhandels und den Konven
tionsentwurf der Genfer Handelskammer vom Oktober 1923.
2. Der Entwurf, den die Genfer Regierung dem Politischen Departement am 2 .10 .1929  zustellte, 
ist nicht abgedruckt.
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II. Weiteres Vorgehen gegenüber Frankreich.

Herr Logoz scheint zu verlangen, dass man Frankreich einen fertigen Entwurf 
übergebe, der nötigenfalls als Zeichen grossen schweizerischen Verständigungs
willens dem Haager Gerichtshof zugestellt werden könnte. Ganz abgesehen da
von, dass über die wichtigste materielle Grundlage eines solchen Entwurfes die 
Meinungen zwischen Genf und Bern heute vollständig auseinandergehen, ein sol
cher Entwurf also keineswegs vorliegt und auch innert kurzer Zeit kaum zu errei
chen ist, halte ich ein solches Vorgehen weder für nötig noch für zweckmässig, ja 
geradezu für gefährlich3 :

Es darf doch nicht vergessen werden, dass in der ganzen Zonenfrage Frank
reich die Klägerrolle trägt, dass es eine Änderung des heutigen Regimes bzw. des 
Regimes wie es heute angewendet werden sollte, verlangt. Frankreich sagt, die 
heutige Zonenordnung entspreche nicht mehr den veränderten Verhältnissen und 
hat bis jetzt stets beigefügt, ein Regime, das den heutigen Verhältnissen entspre
che, müsse die Zonen selber beseitigen. Der Haager Entscheid erklärt demge
genüber, dass man wohl die alten Verträge ändern müsse, dass A rt.435, 
Absatz 2, des Friedensvertrags von Versailles ein bezügliches pactum de contra
hendo enthalte, dass eine solche Änderung auch möglich sei unter grundsätzli
cher Beibehaltung des Zonenregimes. Also ist es doch gegeben, Frankreich um 
Vorschläge darüber zu ersuchen, wie das Regime von 1815/16 seiner Ansicht 
nach geändert werden solle, wobei die kleinen Zonen grundsätzlich beibehalten 
werden müssten. Da diese Fragestellung darauf hinausläuft, dass unser Export 
nach den Zonen unverändert bleibt, so kann die «Anpassung an die Verhältnisse» 
nur dadurch erfolgen, dass die Ausfuhr der Zonenprodukte nach der Schweiz 
eine Veränderung im Sinne einer Erleichterung erfährt. Die Schweiz müsste des
halb meines Erachtens beifügen, sie sei, falls Frankreich auf der durch den Haa
ger Entscheid geschaffenen Grundlage verhandeln wolle, sehr gerne bereit, alle 
entsprechenden französischen Vorschläge mit grösstem Wohlwollen zu prüfen 
und könne jetzt schon mitteilen, dass sie dem Export der Zonenprodukte nach 
der Schweiz weitgehendste Erleichterung zu gewähren bereit sei.

Frankreich wird ja  eine solche grundsätzliche Anfrage voraussichtlich gleich 
ablehnend beantworten wie ein ausgearbeitetes schweizerisches Projekt. Der Ein
druck im Haag dürfte ungefähr derselbe sein, wenn die grundsätzliche Erklärung 
entgegenkommend genug redigiert ist. Diese würde aber Präzisionen vermeiden, 
die bei Übergabe eines ausgearbeiteten Projektes nur nachteilig werden können; 
denn entweder gibt man sich schweizerischerseits damit vollkommen aus, dann 
wird der Gerichtshof die schweizerischen Konzessionen, um Frankreich zu trö
sten, sicherlich noch ganz bedeutend erweitern und dadurch für uns unerträgliche 
Verhältnisse schaffen, oder, man will dies einkalkulieren und behält Trümpfe in 
der Reserve, dann wird der Eindruck im Haag auch entsprechend mager aus- 
fallen.

3 . Vgl. dazu Nr.512 undNr.513.
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Ich resümiere also dahin, dass man schweizerischerseits den Franzosen kein 
irgendwie näher präzisiertes Projekt unterbreiten sollte, weil

a) ein solches heute weder besteht noch angesichts der Gegensätze zwischen 
Genf und Bern innert kurzer Frist und ohne grosse Reibungen aufgestellt werden 
kann,

b) wir riskieren, dass das schweizerische Projekt vom Gerichtshof erst als Aus
gangspunkt angenommen und im Sinne einer Verschlechterung für uns erweitert 
wird,

c) durch eine allgemein gehaltene möglichst entgegenkommend zu redigierende 
Erklärung diese Gefahren beseitigt und trotzdem im Haag der Eindruck erweckt 
werden kann, die Schweiz sei aufrichtig bestrebt, das in Art. 435 enthaltene pac
tum de contrahendo zu respektieren.

512
E 2, Archiv-Nr. 1701

Professor P. Logoz an den Vorsteher des Politischen Departementes, G.Motta 

S  Genève, 13 octobre 1929

Au moment où, sous votre présidence, une commission de hauts fonctionnaires 
des départements politique, de l’économie publique et des finances va élaborer 
pour le Conseil fédéral un avant-projet de règlement de la question des zones 
franches, je crois utile de mettre en lumière les points suivants.

1. Si l’on pouvait parler dans l’affaire des zones d’un demandeur et d’un défen
deur, je dirais que la Suisse est demanderesse en ce qui concerne le maintien des 
petites zones. C’est elle qui réclame ce maintien.

C’est donc à la Suisse qu’il incombe d’établir -  vis-à-vis de la France dans la 
négociation qui va s’ouvrir, puis éventuellement vis-à-vis de la Cour -  que, au 
contraire de ce que soutient la France, le maintien de la structure douanière des 
zones est compatible avec les circonstances actuelles. Autrement dit, qu’il est pos
sible de tenir équitablement compte des changements survenus dans les circons
tances depuis 1815-1816 (et notamment de la réforme douanière suisse de 
1849) par des moyens autres que le transfert du cordon douanier français à la 
frontière politique. Sur ce point, il y aura d’ailleurs lieu de tenir compte des docu
ments et arguments dont le C.F. \  a déjà fait état devant la Cour, notamment 
dans les plaidoiries de juillet dernier.

2. On doit également tenir compte du fait que la négociation qui va s’ouvrir 
n’est pas une négociation ordinaire. Nous aurons en effet à produire éventuelle
ment devant la Cour tous les éléments de cette négociation. Et, comme je vous 
l’ai écrit le 1er octobre, le contenu du projet de règlement qui va être proposé par 
la Suisse et l’attitude qui sera prise par nos négociateurs auront sans doute une

1. Conseil fédéral.
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